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aus, dass der Verschmelzungsbeschluss gem. § 3 Abs. 1 
MaßnG-GesR [zitierweise des BGH: GesRuaCOV-
BekG] in einer virtuellen Versammlung gefasst wer-
den könne. Hierbei konnte das Gericht off enlassen, ob 
dies bereits gem. §  3 Abs. 1 S. 1 MaßnG-GesR a. F. 
der Fall war. Der Gesetzgeber hatte zwischenzeitlich 
durch das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der 
anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsge-
sellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften 
im Bereich der rechtsberatenden Berufe (BGBl. I 2021, 
S.  2363 v. 7.7.2021) nachgebessert. In Art. 36 Abs. 3 
ordnet er das rückwirkende Inkrafttreten des § 3 Abs. 1 
S. 5 MaßnG-GesR n.F. an, der ausdrücklich klarstellt, 
dass auch bei Genossenschaften während der Corona-
Pandemie virtuelle Vertreterversammlungen ohne phy-
sische Präsenz der Vertreter auch ohne entsprechende 
Regelung in der Satzung zulässig sind. 

Des Weiteren geht der BGH davon aus, dass das Ver-
sammlungserfordernis des § 13 Abs. 1 S. 2 UmwG der 
Fassung des Verschmelzungsbeschlusses in einer virtuel-
len Versammlung nicht entgegenstehe. § 13 Abs. 1 S. 2 
UmwG verlange nicht zwingend, dass die Anteilsinha-
ber bei der Versammlung physisch anwesend seien. Der 
BGH betont jedoch auch, dass dies voraussetze, dass die 
virtuelle Versammlung nach Gesetz oder Satzung zu-
lässig sei und die Möglichkeit der Anteilsinhaber zum 
Meinungsaustausch mit den Gesellschaftsorganen und 
untereinander einer physischen Versammlung vergleich-
bar sein müsse (Rn. 16). Es sei davon auszugehen, dass 
der Gesetzgeber die Vorschrift für technische Entwick-
lungen im Bereich der Kommunikationstech nik off en 
gestalten wollte. Auch der Sinn und Zweck des §  13 
Abs. 1 S. 2 UmwG stehe dem nicht entgegen, wenn eine 
gründliche und gemeinsame Meinungsbildung der An-
teilseigner sicher gestellt werde (Rn. 19).

Auch das Beurkundungserfordernis hindere die Ab-
haltung einer virtuellen Versammlung nicht. Dem Be-
urkundungserfordernis könne bei der virtuellen Ver-
sammlung dadurch Genüge getan werden, dass der 
Notar für die Beurkundung am Aufenthaltsort des Ver-
sammlungsleiters zugegen sei (Rn. 20). 

Hinweis
Die Entscheidung klärt eine Frage, die durch die Vorin-
stanz unnötigerweise mit nicht überschaubaren Konse-
quenzen für die Praxis aufgeworfen wurde, sodass sich 
der Gesetzgeber gezwungen sah, seine bereits in der Ur-
fassung zum Ausdruck kommende Auff assung noch ein-
mal durch eine Gesetzesänderung klarzustellen. Für die 
notarielle Praxis besonders wichtig ist die Feststellung 
des Gerichts, wonach der Notar sich am Aufenthaltsort 
des Versammlungsleiters vom ordnungsgemäßen Ablauf 
des Beschlussverfahrens überzeugen und die Feststel-

lung des Beschlussergebnisses beurkunden müsse. Das 
Gericht geht also off enbar davon aus, dass die virtuelle 
Zuschaltung des Notars nicht genüge (Rn. 20). 

Nach derzeitigem Stand gelten die coronabedingten 
Sonderregelungen für Versammlungen bei Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Vereinen bis 
31.8.2022 (vgl. dazu die Arbeitshilfen auf der DNotI-
Homepage unter „Arbeitshilfen“ -> „Corona“). Es bleibt 
abzuwarten, ob der Gesetz geber den Geltungszeitraum 
noch einmal verlängern wird.

GmbHG § 74 Abs. 1 S. 2 
Schluss der Liquidation; Vermögenslosigkeit einer 
GmbH bei möglicher Änderung oder Aufhebung der 
Steuerfestsetzung

Die Möglichkeit einer Änderung oder Aufhebung 
der Steuerfestsetzung bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist, gegebenenfalls nach Durchführung einer 
Außenprüfung, begründet für sich genommen kei-
ne Zweifel an der Vermögenslosigkeit der Antrag-
stellerin. 

BGH, Beschl. v. 9.11.2021 – II ZB 1/21

Problem
Die Antragstellerin – eine GmbH – wurde mit Gesell-
schafterbeschluss vom 28.6.2018 aufgelöst. Die Auf-
forderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft 
zu melden, wurde am 16.7.2018 im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. Mit Handelsregisteranmeldung vom 
18.2.2020 meldete der Liquidator die Beendigung der 
Liquidation und das Erlöschen der Firma zur Eintra-
gung im Handelsregister an. Das Finanzamt wider-
sprach der Löschung auf Anfrage des Registergerichts 
mit dem Argument, dass das Besteuerungsverfahren der 
Antragstellerin noch nicht abgeschlossen sei. Das Regis-
tergericht wies die Anmeldung daraufhin zurück. Eine 
entsprechende Beschwerde der Antragstellerin blieb er-
folglos. 

Entscheidung
Der BGH gab dagegen der Antragstellerin Recht. Die 
Löschung der Gesellschaft könne zwar gem. § 74 Abs. 1 
S. 2 GmbHG erst nach Beendigung der Liquidation er-
folgen, also insb. nicht, wenn noch verteilbares Ver-
mögen vorhanden sei. Das Registergericht habe vor 
Eintragung der Löschung einer Gesellschaft zwar zu 
prüfen, ob die Liquidation tatsächlich beendet sei. Die 
Eintragung verweigern könne das Registergericht aber 
nur dann, wenn begründete Zweifel an der Vermögens-
losigkeit bestünden.
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Der Umfang der Ermittlungstätigkeit stehe dabei grund-
sätzlich im pfl ichtgemäßen Ermessen des Register-
richters und des Beschwerdegerichts. Das Ermessen sei 
aber dann überschritten, wenn ohne berechtigten Grund 
inhaltliche Bedenken gegen die Eintragung geltend ge-
macht würden. Die lediglich abstrakte Möglichkeit einer 
Änderung oder Aufhebung der Steuerfestsetzung gem. 
§  164 Abs. 2 S. 1 AO ggf. auch nach Durchführung 
einer Außenprüfung begründe für sich genommen keine 
Zweifel an der Vermögenslosigkeit der Antragstellerin. 
Lediglich wenn davon auszugehen sei, dass ein Anspruch 
auf eine Steuerrückerstattung tatsächlich bestehe, kön-
ne dies der Eintragung der Löschung der Gesellschaft 
entgegenstehen. 

Hinweis
Die (streitigen) Fragen, ob Zweifel an der Vermögens-
losigkeit schon dann begründet sind, wenn eine Steuer-
erklärung noch aussteht (so das OLG Hamm DB 2021, 
1461, 1462), oder ob erforderlich ist, dass ein Erstat-
tungsanspruch tatsächlich in Rede stehen muss (so das 
OLG Düsseldorf ZIP 2020, 715, 716), hat der BGH 
ausdrücklich off engelassen.

Veranstaltungen
Vertragsvorbereitung, -gestaltung und Abwicklung 
von Grundstücks-, Wohnungseigentums- und Erb-
baurechtskaufverträgen (Tondorf), 4.3.2022 Heusen-
stamm – Hybrid-Veranstaltung

GmbH-Recht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Notariat (Herzog), 8.3.2022 Bochum – Hybrid-
Veranstaltung

Aktuelles Gesellschaftsrecht für Notare (Berkefeld), 
11.3.2022 Berlin – Hybrid-Veranstaltung

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsge-
staltung im Immobilienrecht 2021/2022 (Herrler/
Hertel/Kesseler/Hügel), 12.3.2022 Erfurt

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsge-
staltung im Immobilienrecht 2021/2022 (Herrler/
Hertel/Kesseler/Ihle), 18.3.2022 Bochum – Hybrid-
Veranstaltung

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsge-
staltung im Immobilienrecht 2021/2022 (Herrler/
Hertel/Kesseler), 19.3.2022 Düsseldorf

Weitere Ter mi ne für März 2022, An mel dung und 
aktuelle Informationen unter www.anwaltsinstitut.de

Tagung der Forschungsstelle für Notarrecht an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München

„Schuldrechtsmodernisierung 2022: Kaufrechtsno-
velle und Verträge über digitale Produkte“

Veranstaltungsort/Durchführung:
Online – über Zoom

Datum: 
Dienstag, 22.02.2022, 17:30 Uhr 

Referenten:
Dr. Johannes Weber
Prof. Dr. Th omas Riehm

Anmeldung: 
https://www.jura.uni-muenchen.de/forschung/for-
schungsstellen/forschung_notar/aktuelles/anmeldung_
zu_veranstaltungen/index.html

Kontaktdaten:
Forschungsstelle für Notarrecht, Prof.-Huber-Platz  2, 
80539 München, Tel.: 089/2180-2794, E-Mail: 
FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de

Fortbildungsseminar der Bundesnotarkammer und 
des Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)

„Das Europäische Gesellschaftsrecht“

Veranstaltungsort/Durchführung:
Sofi tel Hotel München Bayerpost, Bayerstraße 12, 
80335 München oder via Videokonferenz

Datum: 
Freitag, 11.03.2022, 08:45 Uhr 

Referenten:
Prof. Dr. Peter Kindler
Prof. Dr. Hartmut Wicke
Prof. Dr. Corrado Malberti
Dr. Fabian Wall
Prof. Dr. Heribert Heckschen
Valentina Rubertelli
Prof. Dr. Jens Bormann

Anmeldung: 
per E-Mail an registration@bnotk.de 

Kontaktdaten:
Bundesnotarkammer (K.d.ö.R.), Mohrenstraße  34, 
10117 Berlin, Telefon: 030/3838660, Telefax: 
030/38386666, E-Mail: registration@bnotk.de


